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Motion mit Richtliniencharakter- Anderung von Art. 13 Abs. I der park-
raumverordnung

Hintergrund und rechtliche Grundlagen
Verschiedene Benutzerinnen und Benutzer der gebührenpflichtigen öffehüichen parkplätze der
Gemeinde werden gegenüber den Einwohnern der Gemeinde Münsingen bevozugt behandelt, So
können Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung, Angestellte der öffenilichen Schudn und Mitarbei-
tende der Gemeindebetriebe mit vergünstigten Parkkarten für CHF 30,00 einen Monat lang ihr pri-
vatfahzeug auf einem öffentlichen Parkplatz parkieren. Die Einwohner von Münsingen müssen da-
für mind. CHF 100.00 bezahten (20 Arbeitstage ä max. CHF 5.00).
Durch die Abgabe von vergünstigten Parkkarten wird das Zupendeln ausgewählter Arbeitnehmen-
der mit dem eigenen Auto gefördert, da eine vergünstigrte Parkkarte im GögensaE zu einem Abon-
nement des öffentlichen Verkehrs finanziell konkurrenzlos ist,

Teilweise ist die Ungleichbehandlung berechtigt (Sport- und Kulturvereine, Gewerbeverein), teil-
weise jedoch nicht. Diese Ungleichbehandlung zrvischen Einwohnem und Zupendtern soll
veringert oder beseitigt werden, dies durch eine Anderung von Art. lg eOs. f der parkraurn-
verordnung.

ln der Gemeinde Münsingen wird unterschieden anischen dreiKategorien von parkplätzen:

1. Parkplätze der Blauen Zone (Zentrum), für sie gelten die Bestimmungen der Strassensignalisa-
tionsverordnung (Art. 48 Abs. 2 und 4 ssv), d.h. parkieren mit blauer Karte.

2. Parkplätze der Weissen Zone (übriges Gemeindegebiet) auf ötfentlichen Strassen (Art. 3 park-
raumverordnung). Sie sind in der Regel gebührenfrei(Art. 15 Parkraumverordnung),

3. öffentliche Parkplätze der Elnwohnergemeinde, sie sind gebührenpftichtig (max CHF
5.00 prc Tag), um diese geht es.

Es gibt (exklusive PP Bahnhof) total 647 öffentliche Parkplätze plus 13 Behinderten-parkplätze
der Einwohnergemeinde Münsingen, dies auf folgenden acht parkplätzen:
. Zone 2, PP Schtitzenhaus: 42 + 1 Behinderten pp
q Zone 3, PP Rebacker: ca, 68 + 1 Behinderten pp
. Zone 4, PP Mehrzweckplatz: ca.22 + 2 Behinderten pp
. Zone 5, PP Gemeindeverwaltung: 85 + 1 Behinderten pp
. Zone 6, PP Schlossgut: ca. 94, + 2 Behinderten pp
. Zone 7, PP Sporthalle: ca. 40, 1 Behinderten pp
. Zone 8, PP Sandreutenen: ca. 100, + 2 Behinderten pp
. Zone 9, PP Parkbad: ca. 249, + 3 Behinderten pp

Es können für diese öffentlichen Parkplätze der Einwohnergemeinde veryünstigüe par*kar-
ten bezogen werden.

Art. 5 Parkraumverordnung
'l Zum Bezug von Parkkarten sind berechtigt:

I



a) Vereinsmitglieder Gewerbeverein Aaretal (Maximat fünf Parkkarten pro Vereinsmitglied, gültig für a1e
Parkplätze, exkl. PP BahnhofplaE, gültig nur für angeschrlebene Geschäftsfahzeuge)

b) Sport- und Kulturvereine mit SiE in Münsingen (uaximat fünf Farkkarten pro Verein, güttig für a1e
ParkpläEe, exkl. PP Bahnhofplatz)

c) Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung Münsingen (Mit Lohnausweis der Einwohnergemeinde
Münsingen, gültig ftli alle Parkplätze, exkl. PP Bahnhofptatz), Angestellte der öffentlichen Schulen
Münsingen (gütig für alle Parkplätze, exkl. PP Bahnhofptatz) und Mitarbeitende Gemeindebetriebe
(lnfraWerke Münsingen, Parkbad Mtinsingen, Musilachule Münsingen, Tagesschule Münsingen, Reinigungs-
persohal, Personal sporthalle, ARA, KlrA, gültig für alle parkplätze, exkl. pp Bahnhofplatz)

d) Mitglieder FC MünsinSen (Beliebige Anzahl Parkkarten, güttig für pp Sandreutenen)

e) Mieter Studio Blumenhaus (güttig für pp Gemeindevennrattung)

Art. 13 Parkraumvercrdnung (aktueile Fassung)
'l Die Gebühren für die Parkkartenberechtigten gemäss

a) Art. 5lit. a), c), e) betragen für jede parkkarte pro Monat CHF gO.O0'

b) Art. 5lit. b), d) betragen fiii jede Parkkarte pro Monat CHF 20.00

* Arbeitnehmende, welche ihr eigenes Fahzeug trotz Mobility aruingend und regelmässig auch für 96r
schäftliche Fahrten benötigen, kann maximal die Hälfte der Gebühr als Spesen iticterstattet werden.
Auf Gesuch hin entscheidet die zuständige Verwaltungsstelle,

ANTRAG:
Der Gemeinderat beschliesst die Anderung von Art. 13 Abs. 1 Parkraumverordnung wie folgt

4il, l3 Parkraumvercrdnung
1 Die Gebühren für die Parkkartenberechtigten gemäss
a) Art. 5lit. c) und e)betragen für jede parkkarte pro Monat CHF 100.00'
b) Art, 5 lit, a), b) und d) betragen für jede parkkarte pro Monat CHF 50,00

* Aöeitnehmende, welche ihr eigenes Fahzeug trotz Mobility a,vingend und regelmässig auch für geschäftli-
che Fahrten benötigen, kann maximal die Häfte der Gebühr als Spesen rückerstattst weiden. Auf Gesuch
hin entscheidet die zuständige Verwaltungsstelle.
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